
 
 
 

                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 

   Mitglied im Bundesverband der freiberuflichen und unabhängigen Sachverständigen für das Kraftfahrzeugwesen e.V. – BVSK - 
 

 

 
Uwe Müller  
 

von der IHK zu Düsseldorf 

öffentlich bestellter und vereidigter 

Sachverständiger für Kfz-Schäden und 

Bewertungen 

 

 

Zertifizierter Kfz-Sachverständiger  

für Schäden und Bewertung von IQ-Zert 

nach DIN/EN 17024 

 

Kfz-Mechanikermeister  

 

Kfz-Technikermeister 

 

Am Broichgraben 21 

40589 Düsseldorf 

 

Tel.:  0211. 22 96 39 21 

Fax:  0211. 22 96 39 87 

Mobil:  0172. 256 9009 

 

E-Mail: mail@ifb-mueller.de   

Web: www.ifb-mueller.de 

 

Schadentag:________________ 
 
 
Auftraggeber ( Geschädigter):______________________ _____________________ 
 
Straße:____________________________________________ __________________ 
 
PLZ/Ort:___________________________________________ __________________ 
 
Amtl.Kennzeichen:__________________________________ __________________ 
 
Unfallgegner/ (Schädiger) :________________________ _____________________ 
 
Straße:____________________________________________ __________________ 
 
PLZ/Ort:___________________________________________ __________________ 
 
Amtl.Kennzeichen:__________________________________ __________________ 
 
Versicherung:______________________________________ __________________ 
 
Versicherungs- oder 
Schadennummer:_____________________________________ ________________ 
 
 

Sicherungsabtretung (erfüllungshalber) / Auftrag 
 
 
Aus Anlass des oben beschriebenen Schadenfalles habe ich das oben genannte Kfz-Sachverständigenbüro 
beauftragt, ein Gutachten zur Schadenhöhe zu erstellen. Das Sachverständigenbüro berechnet sein Honorar 
in Anlehnung an die Schadenhöhe. 
 
Ich trete hiermit meinen Schadensersatzanspruch auf Erstattung der Sachverständigenkosten in Höhe des 
Bruttoendbetrages der Rechnung des beauftragten Sachverständigenbüros unwiderruflich erfüllungshalber 
gegen den Fahrer, den Halter und den Versicherer des unfallbeteiligten Fahrzeuges ab. 
 
Hiermit weise ich den regulierungspflichtigen Versicherer an, die Sachverständigenkosten unmittelbar an 
das von mir beauftragte Sachverständigenbüro zu zahlen. 
 
 
Das Kfz-Sachverständigenbüro ist berechtigt, diese Abtretung den Anspruchsgegnern offen zu legen und die 
erfüllungshalber abgetretenen Ansprüche auf Erstattung der Sachverständigenkosten gegenüber den 
Anspruchsgegnern im eigenen Namen geltend zu machen. Durch diese Sicherungsabtretung werden die 
Ansprüche des Kfz-Sachverständigenbüros aus dem Sachverständigenvertrag gegen mich nicht berührt. Es 
kann die Ansprüche gegen mich geltend machen, wenn und soweit der regulierungspflichtige Versicherer 
keine Zahlung oder lediglich eine Teilzahlung leistet. 
 
 
 
 
 

, den    

                    Ort           Datum                       Unterschrift 

 


